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Ratschlag zur Anpassung der Traminfrastruktur auf der Achse der Tramlinien 15 
und 16 auf dem Bruderholz im Zuge von Sanierungsmassnahmen 
 
18.0411.02,  Bericht der UVEK vom 17.05.2018 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrats Nr. 18.0411.01 vom 17. April 2018 sowie in den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 18.0411.02 vom 16. Mai 2018, beschliesst 

 

Es wird ein Gesamtbetrag von Fr. 23‘621‘000 bewilligt für die Anpassung an die 
gesetzlichen und verkehrstechnischen Vorgaben und zur Aufwertung des 
Strassenraumes im Zusammenhang mit der "Gesamterneuerung der Traminfrastruktur 
Bruderholz“ im Rahmen anstehender Erhaltungsmassnahmen an Schiene, 
Werkleitungen, Abwasserableitungsanlagen sowie Strasse. Diese Ausgabe teilt sich wie 
folgt auf: 

- Fr. 2‘655‘000 neue Ausgaben für die bauliche Umsetzung der Haltestellen 
zugunsten des öffentlichen Verkehrs, zulasten der Investitionsrechnung, 
Investitionsbereich „öffentlicher Verkehr“. 

- Fr. 580‘000 neue Ausgaben für die baulichen Massnahmen der Gleisanlagen 
zugunsten des öffentlichen Verkehrs als Darlehen an die BVB. 

- Fr. 800‘000 neue Ausgaben für den Einbau von Schienenkopfbenetzungsanlagen 
als Darlehen an die BVB. 

- Fr. 485‘000 für einmalige Betriebsaufwendungen der BVB für den Tramersatz 
Baustellenverkehr zulasten der Erfolgsrechnung des Bau- und 
Verkehrsdepartements, Globalbudgets Öffentlicher Verkehr. 

- Fr. 1‘000 als Entwicklungsbeitrag für die Bäume und Vegetationsflächen für die 
ersten fünf Jahre nach der Fertigstellung, zulasten der Erfolgsrechnung des Bau- 
und Verkehrsdepartements, Mehrwertabgabefonds. 
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- Fr. 355‘000 gebundene Ausgaben für die Erhaltung der Strasse gemäss dem 
heutigen Standard, zulasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 
„Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur“, Rahmenausgabenbewilligung 
Erhaltung Infrastruktur Strasse. 

- Fr. 185‘000 gebundene Ausgaben für die Erhaltung der Abwasserableitungsanlagen 
gemäss dem heutigen Standard, zulasten der Investitionsrechnung, 
Investitionsbereich „Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur“, 
Rahmenausgabenbewilligung Erhaltung Infrastruktur Abwasserableitungsanlagen. 

- Fr. 18‘560‘000 gebundene Ausgaben für die Erhaltung der Gleisanlagen gemäss 
dem heutigen Standard, zulasten Rahmenausgabenbewilligung Erhaltung 
Gleisanlage als Darlehen an die BVB. 

Die gebundenen Ausgaben können vom Regierungsrat auch dann realisiert werden, wenn 
der Grosse Rat oder das Volk die Finanzierung des Gesamtprojektes ablehnen würde. 

Für den Kostenanteil des Bundes (Mitfinanzierung Agglomerationsprojekte) zum 
Gesamtprojekt tritt der Kanton in Vorleistung, weshalb der Anteil des Bundes Teil des 
Ratschlags ist. Bei den genannten Beträgen handelt es sich entsprechend um 
Bruttobeträge. Die vom Bund gesprochenen Gelder werden dem Projekt nachträglich 
gutgeschrieben und den jeweiligen Positionen anteilsmässig in Abzug gebracht. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 


